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	Belutschische Aktivist*innen festgenommen

	Pakistan


Am 27. März jährte sich die Annektierung von Belutschistan durch Pakistan zum 77. Mal. Um den Jahrestag herum wurden mehrere führende Aktivisten*innen der belutschischen Bewegung willkürlich festgenommen. Die Festnahmen sind Teil eines breit angelegten Vorgehens gegen friedliche Proteste. Die Regierung setzt zunehmend Gesetze zur Terrorismusbekämpfung und zur öffentlichen Ordnung als Waffe gegen das Recht auf freie Meinungsäusserung ein. Amnesty International fürchtet um die Sicherheit und das Wohlergehen der Inhaftierten.
Die willkürliche Inhaftierung mehrerer Aktivist*innen in ganz Belutschistan gibt Anlass zu grosser Sorge. Seit der Annektierung Belutschistans durch Pakistan kämpfen Belutsch*innen, die auch in Teilen Afghanistans und Irans leben, gegen staatliche Unterdrückung und für Selbstbestimmung. Um den Jahrestag der Annektierung herum wurden dieses Jahr führende Aktivist*innen der belutschischen Bewegung willkürlich festgenommen. Unter ihnen sind Mahrang Baloch, Bebarg Zehri, Beebow Baloch, Shah Jee Sibghat Ullah, Ghaffar Qambarani und Gulzadi Baloch. Auch gegen Familienangehörige gehen die Behörden vor. Sie alle werden allein wegen ihres Engagements verfolgt. Ihre willkürliche Inhaftierung verstösst sowohl gegen internationale als auch Gesetze der Provinz Belutschistans sowie gegen die internationalen Menschenrechtsverpflichtungen Pakistans, insbesondere gegen das Recht auf freie Meinungsäusserung und friedliche Versammlung.
Die Behörden nutzen Gesetze wie die Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung (Maintenance of Public Order Ordinance, MPO) und das Antiterrorgesetz dazu, die willkürliche Inhaftierung der Aktivist*innen immer weiter zu verlängern, was einen Verstoss gegen ihr Recht auf Freiheit und ein ordnungsgemässes Verfahren darstellt. Die fortgesetzte Inhaftierung der Aktivist*innen sogar über den nach der MPO zulässigen Zeitraum von 90 Tagen hinaus verstösst auch gegen weitere lokale Gesetze Pakistans. Ausserdem besteht grosse Sorge um die Sicherheit und das Wohlergehen der Inhaftierten. Zum einen verweigern ihnen die Gefängnisbehörden regelmässig den Zugang zu Familienangehörigen und Rechtsbeiständen, zum anderen bekommen sie keine angemessene Gesundheitsversorgung. Während ihrer willkürlichen Inhaftierung sind sie ständig der Gefahr von Folter ausgesetzt.
Die aktuellen Festnahmen sind Teil einer umfassenderen Missachtung der Menschenrechte in Belutschistan durch die Unterdrückung friedlicher Versammlungen, Verschwindenlassen und aussergerichtliche Hinrichtungen.

Die Haftanordnung gegen alle oben genannten sechs Aktivist*innen gemäss der Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung von 1960 (Maintenance of Public Order Ordinance, MPO) lief am 22. Juni 2025 aus. Damit hätten sie eigentlich freigelassen werden müssen. Am 12. Juni wurde beim Obersten Gerichtshof eine Klage gegen die Anwendung der MPO und die Fortsetzung der Inhaftierung eingereicht. Die sechs Aktivist*innen wurden schliesslich am 8. Juli einem Antiterrorgericht vorgeführt, nur wenige Stunden vor der geplanten Sitzung eines Justizausschusses, der die Rechtmässigkeit ihrer Inhaftierung überprüfen sollte. Das Gericht gewährte den Strafverfolgungsbehörden 10 Tage Untersuchungshaft für die Aktivist*innen in Fällen, in denen es um Straftaten nach dem Antiterrorgesetz von 1997 und nach dem pakistanischen Strafgesetzbuch geht. Das Provinzparlament von Belutschistan verabschiedete im Juni 2025 jedoch das Antiterrorgesetz 2025 (die sogenannte Belutschistan-Änderung), das eine Inhaftierung ohne Anklage bis zu drei Monaten ermöglicht.

→ Dies ist eine stark gekürzte Fassung der Informationen. Den ungekürzten Text finden Sie online.

EMPFOHLENE AKTIONEN
1. Schreiben Sie einen höflichen Appellbrief in Ihren eigenen Worten oder verwenden Sie den Modellbrief auf Seite 2.
1. Bitte schreiben Sie vor dem 30. Dezember 2025.
1. Bevorzugte Sprache(n): Urdu, Englisch oder in Ihrer eigenen Sprache.
1. INFO POSTVERSAND: Der Versand von Briefen ist nach fast allen Ländern möglich. Erkundigen Sie sich vorab bei der Post, ob Briefe im Zielland aktuell zugestellt werden. 
Ansonsten senden Sie ihn via E-Mail, Fax oder soziale Medien, wenn vorhanden und/oder als c/o via die Botschaft. Vielen Dank.
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Sehr geehrter Herr Ministerpräsident von Belutschistan
Die willkürliche Inhaftierung mehrerer Aktivist*innen in ganz Belutschistan gibt Anlass zu grosser Sorge. Seit der Annektierung Belutschistans durch Pakistan kämpfen Belutsch*innen, die auch in Teilen Afghanistans und Irans leben, gegen staatliche Unterdrückung und für Selbstbestimmung. Um den Jahrestag der Annektierung herum wurden dieses Jahr führende Aktivist*innen der belutschischen Bewegung willkürlich festgenommen. Unter ihnen sind Mahrang Baloch, Bebarg Zehri, Beebow Baloch, Shah Jee Sibghat Ullah, Ghaffar Qambarani und Gulzadi Baloch. Auch gegen Familienangehörige gehen die Behörden vor. Sie alle werden allein wegen ihres Engagements verfolgt. Ihre willkürliche Inhaftierung verstösst sowohl gegen internationale als auch Gesetze der Provinz Belutschistans sowie gegen die internationalen Menschenrechtsverpflichtungen Pakistans, insbesondere gegen das Recht auf freie Meinungsäusserung und friedliche Versammlung.
Ich fordere Sie dringend auf, alle belutschischen Aktivist*innen freizulassen, die lediglich aufgrund der Wahrnehmung ihrer Rechte auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit inhaftiert sind. Ich fordere Sie ausserdem auf, alle Anklagen gegen belutschische Aktivist*innen fallen zu lassen und die Haftanordnungen gegen sie aufzuheben, da sie allein wegen der Ausübung ihrer Rechte verfolgt werden. Beenden Sie darüber hinaus das harte Vorgehen gegen Aktivist*innen und Demonstrierende in der gesamten Provinz, indem sie ihnen erlauben, ihr Recht auf friedliche Versammlung und freie Meinungsäusserung ohne unangemessene Einschränkungen auszuüben. Ich fordere Ihre Regierung dringend auf, die Menschenrechte in der Provinz Belutschistan zu wahren.

Hochachtungsvoll,
________________________
Kopie
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